
Berichtigung der Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 

und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014

(Amtsblatt der Europäischen Union L, 2024/573, 20. Februar 2024)

1. Seite 22, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 1 Einleitung

Anstatt: „(1) Natürliche Personen werden für die Durchführung der folgenden Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit fluorierten Treibhausgasen im Sinne des Artikels 4 Absatz 7, des Artikels 5 
Absatz 1 und des Artikels 8 Absatz 2 unter Einschluss der dort bestimmten fluorierten 
Treibhausgase oder im Zusammenhang mit relevanten Alternativen zu fluorierten Treibhausgasen 
einschließlich gegebenenfalls natürlicher Kältemittel zertifiziert:“

muss es heißen: „(1) Natürliche Personen werden für die Durchführung der folgenden Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit fluorierten Treibhausgasen im Sinne des Artikels 4 Absatz 7, des Artikels 5 
Absatz 1 und des Artikels 8 Absatz 1 unter Einschluss der dort bestimmten fluorierten 
Treibhausgase oder im Zusammenhang mit relevanten Alternativen zu fluorierten Treibhausgasen 
einschließlich gegebenenfalls natürlicher Kältemittel zertifiziert:“

2. Seite 22, Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 2 Einleitung

Anstatt: „(1) Natürliche Personen werden für die Durchführung der folgenden Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit fluorierten Treibhausgasen im Sinne des Artikels 4 Absatz 7, des Artikels 5 
Absatz 1 und des Artikels 8 Absatz 3 unter Einschluss der dort bestimmten fluorierten 
Treibhausgase oder im Zusammenhang mit relevanten Alternativen zu fluorierten Treibhausgasen 
einschließlich gegebenenfalls natürlicher Kältemittel zertifiziert:“

muss es heißen: „(1) Natürliche Personen werden für die Durchführung der folgenden Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit fluorierten Treibhausgasen im Sinne des Artikels 4 Absatz 7, des Artikels 5 
Absatz 1, des Artikels 8 Absatz 1 und des Artikels 8 Absatz 10 unter Einschluss der dort 
bestimmten fluorierten Treibhausgase oder im Zusammenhang mit relevanten Alternativen zu 
fluorierten Treibhausgasen einschließlich gegebenenfalls natürlicher Kältemittel zertifiziert:“

3. Seite 26, Artikel 12 Absatz 1 Einleitung

Anstatt: „(1) Die folgenden Erzeugnisse und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu 
ihrem Funktionieren diese Gase benötigen, dürfen nur in Verkehr gebracht, geliefert oder Dritten zur 
Verfügung gestellt werden, wenn sie gekennzeichnet sind als:“

muss es heißen: „(1) Erzeugnisse und Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase enthalten oder zu ihrem 
Funktionieren diese Gase benötigen, dürfen nur in Verkehr gebracht, geliefert oder Dritten zur 
Verfügung gestellt werden, wenn sie gekennzeichnet sind. Dies gilt für:“

4. Seite 29, Artikel 13 Absatz 6

Anstatt: „(6) Die Kommission bewertet auf einen mit Gründen versehenen Antrag einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats hin und unter Berücksichtigung der Ziele dieser Verordnung die 
Verfügbarkeit aufgearbeiteter und recycelter fluorierter Treibhausgase, die in den Anwendungsbe
reich der Absätze 4 und 5 fallen. Deutet die Bewertung der Kommission auf einen bestätigten 
Versorgungsengpass bei einem aufgearbeiteten und recycelten fluorierten Treibhausgas hin, so kann 
die Kommission in dem Umfang, in dem dies für die Behebung des ermittelten Engpasses 
erforderlich ist, in Ausnahmefällen im Wege von Durchführungsrechtsakten eine bis zu vier Jahre 
geltende Ausnahmeregelung von den in den Absätzen 4 oder 5 verankerten Verboten genehmigen.“

muss es heißen: „(6) Die Kommission bewertet auf einen mit Gründen versehenen Antrag einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats hin und unter Berücksichtigung der Ziele dieser Verordnung die 
Verfügbarkeit aufgearbeiteter und recycelter fluorierter Treibhausgase, die in den Anwendungsbe
reich der Absätze 4 und 5 fallen. Deutet die Bewertung der Kommission auf einen bestätigten 
Versorgungsengpass bei einem aufgearbeiteten und recycelten fluorierten Treibhausgas hin, so kann 
die Kommission in dem Umfang, in dem dies für die Behebung des ermittelten Engpasses 
erforderlich ist, in Ausnahmefällen im Wege von Durchführungsrechtsakten eine bis zu vier Jahre 
geltende Ausnahmeregelung von den in den Absätzen 4 oder 5 verankerten Verboten genehmigen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 34 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 
erlassen.“

Amtsblatt 
der Europäischen Union

DE 
Reihe L

2025/90271 24.3.2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/corrigendum/2025-03-24/oj 1/3

http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj


5. Seite 30, Artikel 13 Absatz 9 Buchstabe c

Anstatt: „c) elektrische Hochspannungsschaltanlagen mit einer Spannung ab 52 kV und bis einschließlich 
145 kV und einem Kurzschlussstrom bis einschließlich 50 kA mit einem GWP von 1 oder mehr: 
ab dem 1. Januar 2028;“

muss es heißen: „c) elektrische Hochspannungsschaltanlagen mit einer Spannung von mehr als 52 kV und bis 
einschließlich 145 kV und einem Kurzschlussstrom bis einschließlich 50 kA mit einem GWP 
von 1 oder mehr: ab dem 1. Januar 2028;“

6. Seite 30 Artikel 13 Absatz 11 Einleitung

Anstatt: „(11) Abweichend von Absatz 9 ist die Inbetriebnahme einer elektrischen Schaltanlage, die 
Isolier- oder Schaltmedien mit einem GWP von weniger als 1 000 nutzt oder zu ihrem 
Funktionieren benötigt, gestattet, sofern im Anschluss an ein Vergabeverfahren, bei dem die 
technischen Besonderheiten der für den konkreten Anwendungsfall erforderlichen Einrichtung 
berücksichtigt werden, einer der folgenden Fälle zutrifft:“

muss es heißen: „(11) Abweichend von Absatz 9 ist die Inbetriebnahme einer elektrischen Schaltanlage, die 
Isolier- oder Schaltmedien, mit fluorierten Treibhausgasen, mit einem GWP von weniger als 1 000 
nutzt oder zu ihrem Funktionieren benötigt, gestattet, sofern im Anschluss an ein Vergabeverfahren, 
bei dem die technischen Besonderheiten der für den konkreten Anwendungsfall erforderlichen 
Einrichtung berücksichtigt werden, einer der folgenden Fälle zutrifft:“

7. Seite 31, Artikel 13 Absatz 19

Anstatt: „(19) Die Inbetriebnahme oder Verwendung von in Anhang IV Nummer 2 Buchstabe b, 
Nummer 4, Nummer 5 Buchstabe c, Nummer 7 Buchstaben b, c und d, Nummer 8 
Buchstaben b bis e, Nummer 9 Buchstaben b bis f, Nummer 11 Buchstabe c, Nummer 17 
Buchstabe c und Nummer 19 Buchstabe b genannten Erzeugnissen nach dem dort jeweils 
angegebenen Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbots ist verboten, es sei denn, der Betreiber kann 
nachweisen, dass

a) die einschlägigen Sicherheitsanforderungen an dem betreffenden Standort die Installation von 
Einrichtungen, in denen fluorierte Treibhausgase mit einem niedrigeren Treibhauspotenzial als in 
den jeweiligen Verboten angegeben verwendet werden, nicht erlauben oder

b) die Einrichtung vor dem in Anhang IV genannten Zeitpunkt des Inkrafttretens des einschlägigen 
Verbots in Verkehr gebracht wurde.“

muss es heißen: „(19) Die Inbetriebnahme oder Verwendung von in Anhang IV Nummer 2 Buchstabe b, 
Nummer 4, Nummer 5 Buchstabe c, Nummer 7 Buchstaben b, c und d, Nummer 8 
Buchstaben b bis e, Nummer 9 Buchstaben b bis f, Nummer 11 Buchstabe c, Nummer 17 
Buchstabe c und Nummer 19 Buchstabe b genannten Erzeugnissen nach dem dort jeweils 
angegebenen Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbots ist verboten, es sei denn, der Betreiber kann 
nachweisen, dass

a) die einschlägigen Sicherheitsanforderungen an dem betreffenden Standort die Installation von 
Einrichtungen oder Verwendung von Erzeugnissen, in denen fluorierte Treibhausgase mit einem 
niedrigeren Treibhauspotenzial als in den jeweiligen Verboten angegeben verwendet werden, 
nicht erlauben oder

b) die Einrichtung oder das Erzeugnis vor dem in Anhang IV genannten Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des einschlägigen Verbots in Verkehr gebracht wurde.“

8. Seite 37, Artikel 22 Absatz 1 Unterabsatz 1

Anstatt: „(1) Außer im Fall einer vorübergehenden Verwahrung ist den Zollbehörden für die Ein- und 
Ausfuhr von fluorierten Treibhausgasen sowie von Erzeugnissen und Einrichtungen, die diese Gase 
enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, eine von der Kommission gemäß Artikel 20 Ab
sätze 4 und 5 erteilte gültige Lizenz vorzulegen.“

muss es heißen: „(1) Außer im Fall einer vorübergehenden Verwahrung ist den Zollbehörden für die Ein- und 
Ausfuhr von fluorierten Treibhausgasen sowie von Erzeugnissen und Einrichtungen, die fluorierte 
Treibhausgase enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, eine von der Kommission gemäß 
Artikel 20 Absätze 4 und 5 erteilte gültige Lizenz vorzulegen.“

9. Seite 38, Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 letzter Satz

Anstatt: „Im Falle eines Versandverfahrens ist das Unternehmen, das über Quoten oder Genehmigungen zur 
Nutzung von Quoten gemäß der vorliegenden Verordnung verfügt, Inhaber des Verfahrens.“
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muss es heißen: „Im Falle eines Versandverfahrens ist das gemäß Artikel 20 im F-Gas-Portal registrierte 
Unternehmen Inhaber des Verfahrens.“

10. Seite 46, Artikel 32 Absatz 2

Anstatt: „(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 12, Artikel 12 
Absatz 18, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 2 und 
Artikel 35 Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 11. März 2024 
übertragen.“

muss es heißen: „(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 12, Artikel 12 
Absatz 18, Artikel 16 Absatz 3, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2, Artikel 24 
Absatz 1, Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 35 Absätze 1 und 2 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem 11. März 2024 übertragen.“

11. Seite 46, Artikel 32 Absatz 3

Anstatt: „(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 12, Artikel 12 Absatz 18, Artikel 16 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 35 Absätze 1 
und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 
am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 
delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 
berührt.“

muss es heißen: „(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 12, Artikel 12 Absatz 18, Artikel 16 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2, Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 
Absatz 2 und Artikel 35 Absätze 1 und 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 
wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 
Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“

12. Seite 46, Artikel 32 Absatz 6

Anstatt: „(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 12, Artikel 12 Absatz 18, Artikel 16 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 35 Absätze 1 
und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert.“

muss es heißen: „(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 12, Artikel 12 Absatz 18, Artikel 16 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 6, Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2, Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 
Absatz 2 und Artikel 35 Absätze 1 und 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.“

13. Seite Seite 55, Anhang IV, Nummer 7 Buchstabe d

Anstatt: „d) fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 750 bei Kühlern mit einer Nennleistung von über 
12 kW, außer wenn dies zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen am Standort erforderlich 
ist“

muss es heißen: „d) fluorierte Treibhausgase mit einem GWP von 750 oder mehr bei Kühlern mit einer 
Nennleistung von über 12 kW, außer wenn dies zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen 
am Standort erforderlich ist“.
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